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Entschädigungsregelung bei 
schulischen Anlässen 
 

Anlass Pro Schul-
jahr 

Ausfall TBZ Entschädigungs- 
regelung TBZ 

Abteilungsklausur 
(SchilF) 

1-2 Tage Bei 2-tägiger zu berück-
sichtigen: Sechseläuten, 
LKB, Knabenschiessen 
1 -tägige Schulausfall (Be-
willigung SL) 

Entschädigung gemäss 
Lager/Exk. bei LB 
Verpflichtend ab Pen-
sum von 10 Wochenlek-
tionen. 

Elternabend 1 Abend - - 

SchiLF   bei zusätzlichen abtei-
lungsspezifischen SchiLF: 
Unterrichtsfreie Zeit 

- 

Abteilungskonfe-
renz, -konvent 

1-2 Abende - - 

Starttag (SchiLF) 1 Tag - - 

Gesamtkonvent, -
konferenz 

1 Abend Ab 16:05 Uhr Unterrichts-
schluss 

- 
Verpflichtend ab Pen-
sum von 10 Wochenlek-
tionen 

FG Sitzungen Ca. 4 
Abende 

- - 

QV Feier 1 Abend Für KLP mit Abschluss-
klassen je nach Startzeit 
Vik. organisieren 

- 

Lager, Exkursionen, 
Sporttage 

    4 Lekt/ganzer Tag 
(max. 100%) 
Keine Teilentschädigung 

Private Abwesen-
heiten während Un-
terrichtszeit (nicht 
gemäss VO Perso-
nalgesetz geregelt) 

  Mehr als 1 Tag wird im 
Führungsaustausch ent-
schieden 
Urlaubsgesuche gemäss 
gesetzlicher Regelung 

Ausgleich über Stunden-
konto oder Minuslektio-
nen 

Verbandstagungen   FG entscheidet, wer geht; 
wird von AL bewilligt 

FGL organisiert ev. Vik. 
Keinen Ausgleich über 
Stundenkonto oder Mi-
nuslektionen 

 


